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Änderungsantrag 319 
Linda McAvan, Mario Pirillo 
im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A7-0162/2014 
Mario Pirillo 
Lebens- und Futtermittelrecht, Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, 

Pflanzengesundheit, Pflanzenvermehrungsmaterial und Pflanzenschutzmittel 

COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140(COD) 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 82 – Absatz 2 
 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Unternehmen, die weniger als zehn 

Personen beschäftigen und deren 

Jahresumsatz oder Jahresbilanzsumme 

nicht über 2 Millionen EUR liegt, sind von 

der Zahlung der Gebühren gemäß 

Artikel 77 befreit. 

2. Unternehmen, deren Jahresumsatz oder 

Jahresbilanzsumme nicht über 

200 000 EUR liegt, sind von der Zahlung 

der Gebühren gemäß Artikel 77 befreit. 

Or. en 

 

 


